
wehr“ voraussetzt. Liegt eine solche Notwehrlage gar nicht
vor, besteht nach dieser Ansicht keine vergleichbare Interes-
senlage, da eine Gefahr für Rechtsgüter des sich Verteidigen-
den gar nicht vorliege.65 Dann könne aber das Risiko des
Überschreitens der Grenzen des Notwehrrechts erst recht
nicht auf den vermeintlichen Angreifer übertragen werden.
Eine analoge Anwendung des § 33 StGB im Falle des Putativ-
notwehrexzesses wäre nach dieser Ansicht abzulehnen.

2. Erlaubnis(grenz)irrtum
Aus Sicht des M lag aber eine Notwehrlage vor. Weiter gibt
er an, er sei davon ausgegangen, dass sofortiger Schusswaffen-
gebrauch im Falle einer Notwehrlage erlaubt sei.66 Mithin
dachte er, gerechtfertigt zu handeln. Ihm fehlte damit die
Einsicht, Unrecht zu tun. Gemäß § 17 StGB handelt der
Täter im Falle eines solchen Irrtums ohne Schuld, wenn der
Irrtum unvermeidbar war. Dies ist dann der Fall, wenn der
Irrtum auch bei hinlänglicher Sorgfalt nicht hätte verhindert
werden können; hatte der Täter hingegen die Möglichkeit, die
Rechtswidrigkeit des Verhaltens etwa durch eigenes Nach-
denken oder die Auskunft einer sachverständigen Person zu
erkennen, so gilt der Irrtum als vermeidbar.67 Bei gehöriger
Gewissensanspannung hätte M zu der Erkenntnis gelangen
können, dass man tödliche Schüsse in einer Notwehrsituation
erst dann abgeben darf, wenn kein anderer Ausweg der Ver-
teidigung möglich ist. Der Irrtum war vermeidbar.

3. Zwischenergebnis
M hat folglich auch schuldhaft gehandelt. Seine Strafe kann
gem. §§ 17 S. 2, 49 I StGB gemildert werden.

V. Ergebnis
M hat sich des heimtückischen Mordes an B gem. §§ 211, 212
I StGB schuldig gemacht.

B. §§ 223 I, 224 I NR. 2, 5 STGB
M hat eine gefährliche Körperverletzung iSd §§ 223 I, 224 I
Nr. 2, 5 StGB durch die Schüsse auf B als notwendiges
Durchgangsstadium zum Mord mitverwirklicht. Diese tritt
hinter §§ 211, 212 I StGB zurück.

GESAMTERGEBNIS
F hat sich wegen versuchten Mordes an S gem. §§ 211, 212 I,
22, 23 I StGB in Tatmehrheit mit einer fahrlässigen Tötung
an S gem. § 222 StGB strafbar gemacht.
M hat sich wegen Mordes an B gem. §§ 211, 212 I StGB

strafbar gemacht.

65 Vgl. BGHNStZ 2003, 599 (600); NStZ-RR 2002, 203 (204).
66 Hierbei handelt es sich nicht um einen wirklichen Doppelirrtum im Sinne eines

Zusammentreffens von ETBI und Erlaubnisirrtum, da ein ETBI ja gerade nicht
vorliegt, sondern um einen „Pseudo-Doppelirrtum“, vgl. hierzu Kuhlen, FS Paeff-
gen, 2015, 248 (252 ff.).

67 Joecks, StGB, 10. Aufl. 2012, StGB § 17 Rn. 3 f.
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& SACHVERHALT
Die Kleinkriminellen A und B, die gemeinsam einen Diebstahl begangen hatten, flüchten mit
dem Pkw, wobei A fährt und B auf demBeifahrersitz Platz nimmt. Kurz nach Beginn der Fahrt
geraten sie in die Polizeikontrolle des Polizisten P. Dieser signalisiert ihnen, das Fahrzeug
anzuhalten. Da A befürchtet, wegen des Diebstahls Schwierigkeiten zu bekommen, drückt er
aufs Gaspedal und fährt direkt auf P zu. Er hält es für notwendig, den P auszuschalten, um
nicht als Täter entlarvt zu werden. A geht davon aus, dass P dem Wagen aufgrund der hohen
Geschwindigkeit nicht mehr ausweichen kann und durch die Kollision sofort den Tod finden
wird. Der Beifahrer B, der erkennt, dass A den P töten will, bestärkt den A mit den Worten:
„Ja, gute Idee!“ Dabei geht er fälschlicherweise davon aus, dass beide bereits als Täter des
vorangegangenen Diebstahls identifiziert worden sind. B will allein der Verhaftung entgehen.
Von den Worten des B in seiner Entscheidung bestärkt, gibt A Gas. P kann sich in letzter
Sekunde durch einenHechtsprung auf den Bürgersteig retten und bleibt unverletzt.

Wie haben sich die Beteiligten strafbar gemacht?

Hinweis: § 242 StGB ist nicht zu prüfen.

* Der Verfasser arbeitete bis Februar 2017 als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl Prof. Dr. Klaus Hoffmann-Holland für
Kriminologie und Strafrecht der FU-Berlin, wo er im Strafprozessrecht promovierte. Gleichzeitig war er freiberuflich für das
GJPA Berlin-Brandenburg mit dem Erstellen von Prüfungsaufgaben für die mündliche Prüfung befasst. Zurzeit ist er Referendar
im Bezirk des Kammergerichtes Berlin.
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